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Restitution von Kulturobjekten - Rechte der „Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger 

Tätigkeit“ (im Folgenden: Gemeinnützige)  

 

Im Rahmen der beabsichtigten Restitution von 26 Kulturobjekten aus der Völkerkundesammlung der 

HL an die jeweiligen Herkunftsländer (Namibia, Äquatorialguinea), ist die Frage aufgekommen, ob die 

Gemeinnützige, von der die HL die Objekte 1934 durch vertragliche Vereinbarung erhielt, die 

Entfernung oder Veräußerung der Kulturobjekte aus der Sammlung wirksam durch den Vertrag aus 

1934 ausgeschlossen hat und/oder im Rahmen dieses Vorhabens zu beteiligen ist.  

Maßgebend für die Beurteilung sind der Inhalt des 1934 geschlossenen Vertrages, sowie dessen 

Wirksamkeit bzw. die Wirksamkeit einzelner relevanter vertraglicher Bestimmungen. 

 

1. 

Aus dem Wortlaut und Sinn und Zweck der §§ 1 („veräußert“), 2 („tritt in die Rechte und Pflichten […] 

ein“, „übernimmt die Erfüllung aller Auflagen“), 4 („übernimmt [die Verwaltung]), 6 („verzichtet“) des 

Vertrages ergibt sich, dass die HL im Gegenzug für den Verzicht eigener Forderungen die genannten 

Sammlungen ohne Einwirkungsmöglichkeit der Gemeinnützigen auf komplett eigene Verantwortung 

übernehmen sollte. Dies entspricht dem Erhalt der absoluten unbeschränkten Eigentümerstellung. 

Die Hansestadt Lübeck steht danach die uneingeschränkte Eigentümerposition zu und sie kann frei 

über die Gegenstände verfügen. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese seinerzeitige 

Übertragung der Rechte von der Gemeinnützigen auf die HL unwirksam sein könnte. 

 

Die Gemeinnützige ist demgegenüber durch Vollzug des Vertrags und Einräumung des unmittelbaren 

Besitzes an den Gegenständen zu Gunsten der HL nicht mehr Eigentümerin der Gegenstände und 

kann somit auch aus dieser Rechtsposition keine Rechte an den Gegenständen oder mit deren 

Umgang ableiten.   

 

2. 

Allerdings schließt § 4 Satz 2 des Vertrages dem Wortlaut nach die „Veräußerung“ oder „Entfernung“ 

von „wesentlichen Teilen der Sammlung“ aus.  

 

Dem lässt sich zunächst einmal entgegenhalten, dass die HL eine Veräußerung im rechtlichen Sinne 

gar nicht beabsichtigt, denn darunter ist üblicherweise die rechtsgeschäftliche Verpflichtung bspw. 

zur Übertragung des Eigentums an Rechten oder Sachen - etwa durch Verkauf – zu verstehen.  Das 

ist hier aber gar nicht beabsichtigt. Die Gegenstände werden nicht veräußert, sondern losgelöst von 

irgendeiner rechtsgeschäftlichen Verpflichtung sollen die Gegenstände an ihre Ursprungsländer 
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herausgegeben werden.  Das Veräußerungsverbot aus § 4 Abs. 2 würde diese beabsichtigte 

Herausgabe gar nicht erfassen. 

 

Wenn man den Begriff der Veräußerung aus § 4 Satz 2 des Vertrages weitergefasst versteht, handelt 

es sich um ein sogenanntes rechtsgeschäftliches Verfügungsverbot gem. § 137 BGB, dass der HL 

untersagen soll, in jedweder Form über die wesentlichen Teile der Sammlung zu verfügen – also 

einem Dritten Eigentum zu übertragen oder unmittelbaren Besitz einzuräumen. Dieses 

Verfügungsverbot entfaltete allerdings nur Wirkung zwischen der Gemeinnützigen und der HL. Eine 

vollzogene Verfügung wäre Dritten gegenüber trotzdem wirksam. 

 

Fraglich ist dabei aber, ob ein Verfügungsverbot resp. Veräußerungsverbot des Vertrages an sich 

überhaupt wirksam ist, denn § 4 Satz 1 des Vertrages verpflichtet zuvor die Hansestadt Lübeck die 

Sammlung im Sinne des Kulturideals der nationalsozialistischen Bewegung zu verwalten. Aus dieser 

Verpflichtung leitet sich durch die Formulierung „demgemäß“ dann das Verfügungsverbot ab.  

Die Verpflichtung zur Verwaltung der Sammlung im „Kulturideal der nationalsozialistischen 

Bewegung“ verstößt aber gegen das demokratische Rechtsstaatsprinzip, dem die gesamte 

Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland unterliegt und nach dem auch bestehende Verträge 

auszulegen und zu bewerten sind. Das „Kulturideal“ des Nationalsozialismus war rassistisch, 

antisemitisch und baute auf den verbrecherischen und menschenverachtenden Vorstellungen von 

einer Herrenmenschenrasse auf. Die Lübecker Museen sind selbstverständlich nicht verpflichtet, 

nach diesen Vorstellungen eine Sammlung zu verwalten. § 4 Satz 1 des Vertrages ist daher unwirksam 

und wegen der Verknüpfung über die Formulierung „demgemäß“ besteht auch nicht (mehr) das 

Verfügungsverbot aus § 4 Satz 2 des Vertrags, denn dieses sollte nach dem Willen der Vertragspartner 

offenbar die Verwaltung im Sinne des „nationalsozialistischen Kulturideals“ absichern.     

Die Eigentümerposition der HL besteht damit auch nicht eingeschränkt durch ein Verfügungsverbot 

gegenüber der Gemeinnützigen. Weder ist die HL an der Verfügung über die Objekte gehindert noch 

hat sie die Gemeinnützige hierbei zu beteiligen.   

 

3. 

Aber auch wenn man der Position nicht folgte und § 4 Satz 2 des Vertrages – entgegen der ober in 

Ziff. 2 dargelegten erheblichen rechtlichen Bedenken Anwendung finden lässt, wäre die HL über den 

Vertrag weder an der Verfügung über die Gegenstände gehindert noch müsste sie die Gemeinnützige 

im Rahmen des Vorhabens beteiligen.  

Es ist schon fraglich, ob es sich bei der geplanten Rückgabe von 26 Objekten aus einer Sammlung von 

ehemals mehreren Hundert um einen „wesentlichen Teil“ der Sammlung im Sinne von § 4 Satz 2 des 

Vertrages handelt. Jedenfalls aber läge die Rückgabe erstens im Interesse der Museen und erfolgte 

zweitens nicht aus rein wirtschaftlichen Erwägungen. Ein wirtschaftlicher Zweck wird mit der 

Rückgabe gerade nicht verfolgt. Die Objekte werden nicht verkauft, die HL erhält keinerlei finanziellen 

Vorteil durch die Rückgabe der Objekte. Dass die Rückgabe durchaus im Interesse der Lübecker 

Museen liegt, beschreibt die Begründung der Bürgerschaftsvorlage. Gleiches gilt für das Gebot in § 4 

Satz 1, die Gegenstände nicht „aus irgendwelchen Gründen aus der lübeckischen Sammlung“ zu 

entfernen oder ihrer Bestimmung zu entziehen. Losgelöst von der Frage was unter „irgendwelchen 

Gründen“ zu verstehen ist, wäre die HL nicht daran gehindert, die Gegenstände zu entfernen oder 

ihrer Bestimmung zu entziehen, wenn es im Interesse der Museen liegt. 

 

4. 

Ein ausdrückliches „Beteiligungsgebot“ ist im Vertrag auch weder ausdrücklich geregelt, noch 

entspräche es dem Sinn und Zweck des Vertrages. Vielmehr wurde die Verwaltung der Sammlungen, 

was auch Fragen der Restitution umfasst, auf die HL übertragen und es sollen gem. § 5 allenfalls noch 

Mitarbeiter der Gemeinnützigen als Fachberater eingesetzt werden.  
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5. 

Höchstvorsorglich wird noch darauf hingewiesen, dass ein vertraglich vereinbartes Verfügungsverbot 

nach § 137 BGB nur zwischen den beiden Vertragspartnern wirkt, nicht aber gegenüber Dritten. Trotz 

eines vertraglich vereinbarten Verfügungsverbots wäre also eine Übertragung des Eigentums auf den 

Dritten wirksam. Es entstünde dann allenfalls dem Grunde nach ein Schadensersatzanspruch. Aus 

den vorliegenden Unterlagen und bekannten Umständen, erschließt sich aber nicht, worin durch eine 

Herausgabe einzelner Gegenstände aus der Völkerkundesammlung an das Herkunftsland ein 

Schaden der Gemeinnützigen, die mit der Übertragung der Sammlung 1934 umfängliche 

Gegenleistungen erhalten hat, liegen sollte. Zumal die Grundsätze, die die HL veranlassen, die 

Restitution der Kulturobjekte zu betreiben, auch die Gemeinnützige betreffen.     

 

6. 

Im Ergebnis lässt sich daher festhalten, dass der Vertrag kein Verbot zu Gunsten der Gemeinnützigen 

enthält, entsprechend der beabsichtigten Restitutionen zu verfahren oder die HL verpflichtet wäre, 

sich im Wege einer Beteiligung eine Genehmigung für den Umgang mit den Gegenständen 

einzuholen. 

 

 

Im Auftrag 

 

 

 

Stephan Papke 
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